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#ST# Bundesbeschluss
über

das Volksbegehren betreffend die Umsatzsteuern

(Vom 31. Januar 1952)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft

nach Einsicht in das Volksbegehren vom 4. April 1950 betreffend die
Umsatzsteuern und in einen Bericht des Bundesrates vom 80. November 19511),

gestützt auf Artikel 121, Absatz 6, der Bundesverfassung und Artikel 8 ff.
des Bundesgesetzes vom 27. Januar 1892 über das Verfahren bei Volks-
begehren und Abstimmungen über die Eevision der Bundesverfassung,

beschliesst:

; Art. l

Das Volksbegehren vom 4. April 1950 betreffend die Umsatzsteuern wird
der Abstimmung des Volkes und der Stände unterbreitet.

Dieses Volksbegehren lautet wie folgt :
«Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizerbürger, in der Er-

wägung, dass es notwendig ist, die Konsumenten von unsozialen indirekten
Steuern, namentlich von preisverteuernden Umsatzsteuern zu entlasten,
stellen hiermit gemäss Artikel 121 der schweizerischen Bundesverfassung
und gestützt auf das Bundesgesetz über das Verfahren bei Volksbegehren
und Abstimmungen betreffend Eevision der Bundesverfassung vom 27. Ja-
nuar 1892 das Volksbegehren, es sei in die Bundesverfassung der folgende
Artikel 42, Absatz 2, aufzunehmen : •

,Der Bund ist zur Erhebung von Umsatzsteuern nicht befugt'.»

Art. 2

Dem Volke und den Ständen wird die Verwerfung des Volksbegehrens
beantragt.

Art. 3

Der Bundesrat ist mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.

!) BEI 1951, III, 949.
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Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 29. Januar 1952.

Der Präsident: B. Bossi

Der Protokollführer: F. Weber

Also beschlossen vom Nationalrat, :

Bern, den 31. Januar 1952.

Der Präsident: Karl Renold
427 , Der Protokollführer: Ch. Oser
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